
 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der SAF-HOLLAND SE zu den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 

gemäß § 161 AktG 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE (die „Gesellschaft“) erklären gemäß § 161 AktG, 
dass die Gesellschaft sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundes-
anzeigers am 27. Juni 2022 bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 28. April 2022 („DCGK“) seit der Abgabe 
der letzten Entsprechenserklärung am 15. März 2022 entsprochen hat und weiterhin entspricht. 

Bessenbach, 24. März 2023 

Der Vorstand   Der Aufsichtsrat 

 


